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MÜNDLICHE ANFRAGE MIT AUSSPRACHE O-0119/06
gemäß Artikel 108 der Geschäftsordnung
von Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, 
Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez 
Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, 
Inés Ayala Sender, Jean Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader 
Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line 
Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude 
Fruteau und Csaba Tabajdi
an den Rat

Betrifft:Auswirkungen der Unterzeichnung des Haager Wertpapierübereinkommens

Im Anschluss an die von der Europäischen Kommission vorgenommene und inzwischen bekannt 
gegebene rechtliche Bewertung entscheidet der Rat derzeit, ob die Europäische Union das Haager 
Wertpapierübereinkommen unterzeichnen soll oder nicht. Angesichts der großen Bedeutung des 
Übereinkommens für europäische Investoren und Marktbeteiligte ist das Europäische Parlament der 
Ansicht, dass es an der Debatte, wie diese Entscheidung ausfallen soll, nicht hinreichend beteiligt 
wird.

Das Europäische Parlament verfolgt in dieser Frage ein entscheidendes Ziel, nämlich dass die 
Wirksamkeit und Klarheit der derzeitigen europäischen Regelung für Rechtskonflikte im 
Zusammenhang mit dem Besitz von Wertpapieren aufrechterhalten werden kann.

Mit Hilfe des Mitentscheidungsverfahrens ist es in den letzten Jahren gelungen, eine einheitliche 
europäische Regelung für Rechtskonflikte zu schaffen, wonach das anwendbare Recht das Recht des 
Mitgliedstaats ist, in dem sich das Konto befindet. Die Marktbeteiligten, die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Kommission erkennen an, dass das Konzept des „Ortes des Kontos“ im Binnenmarkt 
wirksam angewandt wird.

Wenn die Gültigkeit einer solchen grundlegenden Regel verkannt und stattdessen für eine freie Wahl 
des anwendbaren Rechts durch die Parteien eines Wertpapierkontos plädiert würde, würde damit 
gewiss auch in Bezug auf Geldkonten die Pandorabüchse der freien Wahl des anwendbaren Rechts 
geöffnet. Außerdem kann die Aufstellung einer Regel, wonach es angeblich nicht möglich sein soll, 
den Ort eines Wertpapierkontos festzustellen, in einer Zeit, in der alle Länder aufgefordert sind, 
immer strengere Rechtsvorschriften in den Bereichen Geldwäsche, Marktmissbrauch, Transparenz 
und Unternehmensführung anzuwenden, fast als Provokation empfunden werden.

 Verfolgt der Rat ebenso wie das Parlament das Ziel, einen vollständigen Schutz der Anwendung 
des Konzepts des „Ortes des Kontos“ zu erreichen?

 Hat der Rat, bevor er die Europäische Union darauf festlegt, das Übereinkommen zu 
unterzeichnen, tatsächlich versucht, eine Möglichkeit zu finden, um das Konzept des „Ortes des 
Kontos“ weiterhin auf europäische Konten anzuwenden und die in dem Übereinkommen 
vorgesehene freie Wahl des anwendbaren Rechts auf außerhalb der EU geführte Konten zu 
beschränken?

 Kann der Rat erklären, wie er die EU gegebenenfalls darauf festlegen kann, das Übereinkommen 
zu unterzeichnen, ohne eine wirkliche Abschätzung seiner Folgen für Wirtschaft und Unternehmen 
vorgenommen zu haben?
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